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Es weihnachtet wieder. Krippenbild mit Dame, umstellt von Ochs
und Esel. Zeit der Geschenke. In der Krippe diesmal kein Kind, aber die
Aussicht auf Konsumgutscheine für’s Volk. Es herrscht statt – König
Herodes – die Finanzkrise 2008.

Bereits vor zwölf Monaten warnte Jonas am 19. Dezember 2007 in
ZSteu Heft 25/2007 zu Weihnachten mit der Fabel von Pinocchio vor
den Betrügern, die leichten Reichtum versprechen, aber die Betrogenen
schamlos ausbeuten und bestehlen, mit Unterstützung von Helfern in
Bürokratie und Justiz.

Nun aber ist aus Warnung Wirklichkeit geworden. Dilettanten und
Experten haben einen gewaltigen Finanzkrisentsunami in Gang gesetzt,
der mit Hochgeschwindigkeit auf die paradiesischen Gestaden der
modernen Konsumwelt zurollt, Zerstörung und Verzweiflung von Menschen
hinter sich lassend. Eine neue Vertreibung aus dem Paradies wird vor-
bereitet.

Politexperten rufen bereits zur Kreuzigung von Bankern und Unter-
nehmern. Höret ihre Posaunen. Sie tönen allenthalben „Kreditklemme,
Kreditklemme“, um Banker zur halsbrecherischen Kreditvergabe an Pleite-
geier zu nötigen und anzustacheln. Ein wahrlich überzeugendes öko-
nomisches Konzept.

Was kann schon von ungelernten Weisen in den Parlamenten erwartet
werden? Natürlich eine neue verfassungswidrige Erbschaft- und Schen-
kungsteuerreform, die ab dem 1. Januar 2009 den gesamten Mittelstand
als Unternehmer und den dies alles wieder bezahlenden kleinen Mann
schröpfen wird (vgl. dazu die nachfolgenden Beiträge von Goutier und
Tohde in diesem Heft ab Seite 422).

Die Dummheit der Aktionisten wird eindrucksvoll belegt mit der
Bescheinigung der Verfassungswidrigkeit der Pendlerpauschale durch das
Bundesverfassungsgericht (ZSteu 2008, R-1129, in diesem Heft), als
Diplom „summa cum laude“ für Politiker, mit der Befähigung zum
Märchenerzähler. Deren Privilegien in Form von steuerfreien pauschalen
Kostenerstattungen, die kein einfacher Bürger, nicht einmal zu Weih-
nachten erhält, sollten auch nicht länger mehr geduldet werden, wie
die Verfassungsbeschwerde in der ZSteu, Heft 22/2008, S. 362 ff. von
Dr. Michael Balke (Namensgleichheit mit biblischem Erzengel ist rein
zufällig) dokumentiert. 

Wir Bürger werden im Neuen Jahr 2009 von einem riesigen bürokra-
tischen Apparat als intellektueller Diktatur kontrolliert werden. Selbst-
verständlich nur zu unserem Wohle und zur eigenen Sicherheit. 

Doch lasset uns dieses Jahr noch feiern und frohlocken. Denn Weih-
nachten ist. Wir haben ja die Aussicht auf Konsumgutscheine als Almosen.
Und Ochs und Esel in politischen Zirkeln. 

Wünschen wir Allen eine stille und heilige Nacht. Denn wenn erst
einmal die Bänder der Industriegiganten endgültig stoppen, dann werden
wir sie haben: die stille unheimliche Nacht.

Wie schrieb doch Machiavelli in Der Fürst: „So ist denn ein Fürst, der
das Übel erst dann erkennt, wenn es da ist, nicht wahrhaft weise, was
ja nur wenigen gegeben ist.“

Gehen wir also mit Strohsternen und Strohfeuern, alias Konsum-
gutscheinen,

aber mit Mut ins Neue Jahr 2009.

Z---Steu-Beiträge

Ochs und Esel

Jonas ...
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I. Generelle Beurteilung der
Erbschaftsteuerreform 

Am 5. Dezember 2008 hat nun auch der Bun-
desrat dem Gesetz zur Reform des Erbschaft-
steuer- und Bewertungsrechts (Erbschaftsteuer-
reformgesetz – ErbStRG) zugestimmt. 

Trotz offensichtlicher Verfassungswidrigkeit,
die von kaum einem namhaften Staatsrechts-
wissenschaftler bezweifelt wird, wird allgemein
mit einer Ausfertigung durch den Bundespräsi-
denten gerechnet. 

Im Folgenden soll eine vorläufige Analyse
zu der Frage gewagt werden, wie dieses Gesetz
die mittelständischen Unternehmen trifft und
welche Handlungsempfehlungen den Unterneh-
mern gegeben werden können. 

Das geplante Erbschaftsteuerreformgesetz
stellt ein bürokratisches Monstrum dar mit
außerordentlich vielschichtigen, schwer ver-
ständlichen und auch teilweise unterschiedlich
interpretierbaren Regelungen. 

Allein auf der Grundlage des Gesetzes wird
eine Nachfolgeplanung für die zahlreichen
mittelständischen Unternehmen nicht möglich
sein; sie sind gezwungen, insoweit abzuwarten,
welche Auslegungen die Finanzverwaltung im
Einzelnen in einem Einführungserlass zu diesem
Gesetz vertreten wird. Dabei ist eine solche
Planung außerordentlich dringend, weil das
Gesetz mit seinen außerordentlich hohen Steu-
ersätzen auf Ertragswerte (!) im Zusammenwir-
ken mit Einkommensteuer und Gewerbesteuer,
die gleichfalls Erträge besteuern, nicht selten
dazu führen wird, dass nahezu der gesamte Un-
ternehmenswert oder mehr als der Unterneh-
menswert wegbesteuert wird (vgl. dazu auch
nachfolgend III.). 

Aus diesem Grund bleibt für die mittelstän-
dischen Unternehmen, für die es ungewiss ist,
ob sie in den Genuss der Verschonungsab-
schläge kommen können, eigentlich nur die
Möglichkeit, das Unternehmen zu veräußern

oder selbst mit ihren Erben ins Ausland zu
gehen, bevor ein Erbfall eintritt. Ob ein mittel-
ständisches Unternehmen in den Genuss der
Verschonungsabschläge von 85 v.H. bzw. 100
v.H. kommen kann, dürfte aber in den weitaus
meisten Fällen völlig ungewiss sein, da nur
schwer vorhersehbar sein wird, 

• welches Ausmaß das Verwaltungsvermögen
im Zeitpunkt des Erbfalles einnimmt, 

• ob die erforderliche Erbauseinandersetzung
unter mehreren Miterben, wenn sie über
Betriebsvermögen geführt werden muss,
nicht durch Überentnahmen bzw. Entnah-
men wesentlicher Betriebsgrundstücke die
Verschonungsabschläge zerstört und 

• letztlich ob die Lohnsumme in dem erforder-
lichen Umfang während des 10- bzw. 7-Jah-
reszeitraums aufrechterhalten werden kann. 

Greift kein Verschonungsabschlag, so kann
die Erbschaftsteuer im Zusammenwirken mit
Einkommensteuer und Gewerbesteuer nur als
konfiskatorisch bezeichnet werden. Vor diesem
Hintergrund werden sich nach unserer Einschät-
zung zahlreiche Mittelständler dazu entschlie-
ßen, ihre Unternehmen entweder an Großkon-
zerne oder an Private Equity Fonds zu ver-
äußern, was bekanntlich zu einem Arbeitsplatz-
abbau führen wird; andere Unternehmer werden
ihr Unternehmen ins Ausland verlagern und
selbst mit ihren Erben ins Ausland gehen. Seit-
dem das Erbschaftsteuerreformgesetz in der
Diskussion ist, sind derartige Tendenzen schon
zu beobachten, obwohl gerade die Erwerbs-
möglichkeiten der Private Equity Fonds durch
die gegenwärtige Finanzmarktkrise stark beein-
trächtigt sind. 

II. Die Schwierigkeiten, in den
Genuss der Verschonungs-
abschläge zu gelangen

1. Das schädliche „Verwaltungsvermögen“ 
Um in den Genuss des Verschonungsab-

schlags von 100 v.H. zu gelangen, darf das
Verwaltungsvermögen 10 v.H. nicht überstei-
gen, bei dem Verschonungsabschlag von 85
v.H. muss es zwingend auf 50 v.H. begrenzt
sein. 

Diese Grenzen sind in der Praxis außer-
ordentlich schwierig einzuhalten, weil das
Bruttoverwaltungsvermögen zum Zwecke der
Bestimmung der genannten prozentualen Gren-
zen mit dem Nettobetriebsvermögen
(letzteres also nach Abzug aller Verbindlich-
keiten und Rückstellungen) verglichen wird.
Entsprechend heißt es in § 13b Abs. 2 S. 4
ErbStReformG (ErbStRG):

„Der Anteil des Verwaltungsvermögen am
gemeinen Wert des Betriebs bestimmt sich nach
dem Verhältnis der Summe der gemeinen Werte
der Einzelwirtschaftsgüter des Verwaltungsver-
mögens zum gemeinen Wert des Betriebs“,

wobei der gemeine Wert des Betriebs selbst-
verständlich um die Passivposten vermindert
ist. Im Übrigen ist die Definition des Verwal-
tungsvermögens in § 13b Abs. 2 Nrn. 1 - 5
ErbStRG geradezu willkürlich: So rechnet etwa
die strategische Beteiligung an einem Kunden
des Unternehmens von bis zu 25 v.H. zum
Verwaltungsvermögen, obwohl diese Beteili-
gung für den Absatz der hergestellten Produkte
geradezu unverzichtbar sein kann. Ebenso rech-
nen verpachtete Gaststätten eines Brauerei-
unternehmens zum Verwaltungsvermögen, ob-
wohl es sich hierbei um einen wichtigen Absatz-
weg handelt. Kunstgegenstände und Kunst-
sammlungen rechnen stets zum Verwaltungs-
vermögen, obwohl sie in manchen Fällen ent-
scheidend zum Bekanntheitsgrad des Unter-
nehmens und damit zum Absatz seiner Produkte
beitragen. 

Was Verwaltungsvermögen ist, wurde hier
nicht von dem strategischen Blickwinkel des
an einem umkämpften Markt operierenden Un-
ternehmers aus bestimmt, sondern von einem
ruhigen Beamtensessel aus, wo offenbar nicht
die geringsten Vorstellungen darüber bestehen,
welche Wege in der Wirklichkeit des Wirtschafts-

* Dr. Klaus Goutier ist Gründungspartner der auf Merger
& Acquisition, Funktionsverlagerung und Vermögens-
verwaltung spezialisierten Frankfurter Sozietät
Goutier & Partner GbR

Dr. Klaus Goutier

Dr. Klaus Goutier*, Rechtsanwalt und Steuerberater
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Niemand von den Politikern soll sagen dürfen, er habe die Verfassungswidrigkeit des neuen Erbschaftsteuerreformgesetzes nicht
gekannt oder nicht kennen können. Deshalb veröffentlicht ZSteu in diesem Heft zur Dokumentation auch für die Fachwelt einen Brief von
Herrn Eckhard Tohde, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, an den Herrn Bundespräsidenten Horst Köhler. Dieser wird darin aufgefordert,
das Erbschaftsteuerreformgesetz, das zum 1. Januar 2009 in Kraft treten soll, nicht zu unterzeichnen. Zusätzlich wird nochmals, wie in
vorangegangenen Heften der ZSteu, die verfassungsrechtliche Problematik des neuen Gesetzes dokumentiert mit dem Schreiben an den
Bundestagsabgeordneten Herrn Volker Kauder und mit Informationen für die Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel.

Z---Steu-Dokumentation
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Bundesministerium der Finanzen

Verfahrensrechtliche Folgerungen
aus dem BVerfG-Urteil vom
09.12.2008 (ZSteu 2008, R-1129)
zur Entfernungspauschale 

BMF, Schreiben vom 15. Dezember 2008
IV A 3 - S 0338/07/10010-02

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts
hat mit Urteil vom 9.12.2008, 2 BvL 1/07, 2 BvL
2/07, 2 BvL 1/08 und 2 BvL 2/08 (ZSteu 2008,
R-1129, in diesem Heft) entschieden, dass
die ab Veranlagungszeitraum 2007 geltende
Neuregelung zur Entfernungspauschale mit
Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes unvereinbar
ist (Nummer 1 des Urteilstenors). Bis zu einer
gesetzlichen Neuregelung ist § 9 Abs. 2 Satz 2
EStG im Wege vorläufiger Steuerfestsetzung
sowie entsprechend im Lohnsteuerverfahren,
hinsichtlich der Einkommensteuervorauszahlun-
gen und in sonstigen Verfahren, in denen das
zu versteuernde Einkommen zu bestimmen ist,
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die tat-
bestandliche Beschränkung auf „erhöhte“ Auf-
wendungen „ab dem 21. Entfernungskilometer“
entfällt (Nummer 2 des Urteilstenors). 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörte-
rung mit den obersten Finanzbehörden der
Länder gilt daher Folgendes: 

Sämtliche Festsetzungen der Einkommensteuer
und sämtliche Bescheide über die gesonderte
(und ggf. einheitliche) Feststellung von Ein-
künften für Veranlagungszeiträume und Fest-
stellungszeiträume ab 2007 sind ab sofort nach
§ 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AO vorläufig durch-
zuführen. Der Vorläufigkeitsvermerk ist wie folgt
zu erläutern: „Die Festsetzung der Einkommen-
steuer/Feststellung von Einkünften ist gemäß
§ 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AO im Hinblick auf
die durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 9.12.2008, 2 BvL 1/07, 2/07, 1/08 und
2/08 angeordnete Verpflichtung zur gesetzlichen
Neuregelung der steuerlichen Berücksichtigung
von Aufwendungen für die Wege zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte/Betriebsstätte vor-
läufig. Sollte aufgrund der gesetzlichen
Neuregelung dieser Steuerbescheid/Feststel-
lungsbescheid aufzuheben oder zu ändern sein,
wird die Aufhebung oder Änderung von Amts
wegen vorgenommen; ein Einspruch ist insoweit
nicht erforderlich.“ 

Das BMF-Schreiben vom 4.10.2007 (ZSteu 2007,
S. 425, BStBl 2007 I S. 722) zur Aussetzung der

Vollziehung in Rechtsbehelfsverfahren gegen
die Ablehnung der Eintragung eines Freibetrags
auf der Lohnsteuerkarte, gegen die Festsetzung
von Einkommensteuer-Vorauszahlungen oder
gegen Einkommensteuerbescheide für Veran-
lagungszeiträume ab 2007 wird mit sofortiger
Wirkung aufgehoben. 

Die Anlage zum BMF-Schreiben vom 27.6.2005
(BStBl 2005 I S. 794), die zuletzt durch BMF-
Schreiben vom 10.11.2008, ZSteu 2008, S. 404,
BStBl 2008 I S. 954) neu gefasst worden ist, wird
mit sofortiger Wirkung wie folgt gefasst: 

„Festsetzungen der Einkommensteuer sind hin-
sichtlich folgender Punkte gem. § 165 Abs. 1
Satz 2 Nr. 3 AO vorläufig vorzunehmen: 

1.  Nichtabziehbarkeit von Steuerberatungs-
kosten als Sonderausgaben (Aufhebung des § 10
Abs. 1 Nr. 6 EStG durch das Gesetz zum Einstieg
in ein steuerliches Sofortprogramm vom 22.12.
2005, BGBl. 2005 I S. 3682) 

2.  Beschränkte Abziehbarkeit von Vorsorgeauf-
wendungen (§ 10 Abs. 3, 4, 4a EStG) für Veran-
lagungszeiträume ab 2005 

3.  Besteuerung der Einkünfte aus Leibrenten
im Sinne des § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe aa EStG für Veranlagungszeiträume
ab 2005 

4.  Anwendung des § 24b EStG (Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende) für Veranlagungs-
zeiträume ab 2004 

5.  Anwendung des § 32 Abs. 7 EStG (Haus-
haltsfreibetrag) für die Veranlagungszeiträume
2002 und 2003 

6.  Höhe des Freibetrags zur Abgeltung des
Sonderbedarfs eines sich in Berufsausbildung
befindenden, auswärtig untergebrachten, voll-
jährigen Kindes (§ 33a Abs. 2 EStG) für Veran-
lagungszeiträume ab 2002 

7.  Nichtberücksichtigung pauschaler Werbungs-
kosten bzw. Betriebsausgaben in Höhe der
steuerfreien Aufwandsentschädigung nach § 12
des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der
Mitglieder des Deutschen Bundestages.  

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 1 ist
im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglich-
keiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzun-
gen für Veranlagungszeiträume ab 2006 bei-
zufügen. Bescheiden über die gesonderte (und

ggf. einheitliche) Feststellung von Einkünften
ist der Vorläufigkeitsvermerk nicht beizufügen,
weil über die Frage, ob Steuerberatungskosten
als Sonderausgaben abziehbar sind, aus-
schließlich im Verfahren zur Festsetzung der
Einkommensteuer zu entscheiden ist. 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 3
erfasst sämtliche Leibrentenarten im Sinne des
§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe
aa EStG. 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 4
umfasst nur die Frage, ob § 24b EStG Ehegatten
in verfassungswidriger Weise benachteiligt. Er
ist daher Einkommensteuerfestsetzungen nur
beizufügen, wenn ein Fall des § 26 Abs. 1 EStG
und der Prüfung der Steuerfreistellung nach
§ 31 EStG vorliegt. 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 5 ist
im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglich-
keiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzun-
gen mit einer Prüfung der Steuerfreistellung
nach § 31 EStG beizufügen. Er umfasst sowohl
die Frage, ob die Abschmelzung des Haushalts-
freibetrags (§ 32 Abs. 7 EStG) verfassungswid-
rig ist, als auch die Frage, ob § 32 Abs. 7 EStG
Ehegatten in verfassungswidriger Weise benach-
teiligt. 

Der Vorläufigkeitsvermerk gemäß Nummer 7 ist
im Rahmen der verfahrensrechtlichen Möglich-
keiten sämtlichen Einkommensteuerfestsetzun-
gen sowie sämtlichen Bescheiden über die ge-
sonderte (und ggf. einheitliche) Feststellung
von Einkünften beizufügen. Aufgrund einer perso-
nellen Anweisung kann er auch Körperschaf-
tsteuerfestsetzungen beigefügt werden.“

Oberfinanzdirektion Hannover

Entfernungspauschale

OFD Hannover, Pressemitteilung vom
10.12.2008

Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeits- bzw. Betriebsstätte konnten bis
zum 31.12.2006 als Werbungskosten oder
Betriebsausgaben mit 0,30 Euro je Entfernungs-
kilometer steuermindernd berücksichtigt werden.

Z---Steu-Verwaltungsanweisungen
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Liebe Freunde,
Liebe Leserinnen und Leser,

Weihnachten steht schon wieder vor der
Tür, das Fest der Kinder, der Herzen, der
Geschenke und der milden Gaben. Wir alle
beschenken unsere gegenseitig, obwohl wir
wissen, dass wir alle wirklich schon alles
haben, was wir brauchen. Mit den Geschenken
wollen wir Freude bereiten und den Menschen,
die wir mögen, unsere Zuneigung beweisen.

Das ist auch gut so. Leider verschwinden viele
Geschenke nach dem Fest in der Ablage oder
sogar im Papierkorb. So wäre es oft sinnvoller,
die Ausgaben für Weihnachtsgeschenke zu redu-
zieren und das Ersparte einem mildtätigen
Zweck zuzuführen. Wir möchten Ihnen deshalb
vorschlagen, sich an den Kosten unseres Schul-
projekts auf den Philippinen zu beteiligen. Dies
ist ein von uns initiiertes Weihnachtshilfs-
projekt, bei dem jeder Euro auch wirklich bei
den hilfsbedürftigen Menschen ankommt.

Schon seit Jahren fördern wir die „School
of Nations“ in Puerto Galera auf den Philip-
pinen. Es handelt sich hier um den Unterhalt
und den Bau einer Schule für die Kinder der
Ärmsten der Armen. Die Schule liegt in einer
kleinen Stadt am Rande des Dschungels. Die
Insel ist etwa 3-Stunden Pkw- und Bootsfahrt
von der Hauptstadt Manila entfernt. Die Leute
haben nicht genug Geld, um ihre Schule wei-
terbauen zu können. Wir sind gerade dabei,
dafür Geld einzusammeln. Für die armen
Menschen auf den Philippinen bedeutet Armut
etwas anderes als bei uns: sie haben nicht
genug zu essen, nicht einmal sauberes Wasser
zum Trinken und kein Dach über dem Kopf!
Jeder Tag ist ein Kampf um das „nackte“ Über-
leben, Existenzkampf 365 Tage im Jahr. Dort
herrscht die wahre Armut!! Dagegen leben wir
in unserem schönen Land wie im Paradies! Es
würde uns sehr freuen, wenn wir auch Sie für
dieses Hilfsprojekt gewinnen könnten.

Es geht wirklich um die Teilnahme an einem
guten Zweck. Wir wissen, dass sie alle ein
großes Herz haben für die armen Kinder dieser
Welt und deshalb auch schon sehr viel Gutes
getan haben. Gemeinsam ein solches Projekt
durchzuziehen, verbindet uns auch mensch-
lich. Sie kennen doch bestimmt die folgende
chinesische Weisheit: „Das Glück ist das ein-

Aufruf zum Weihnachtshilfsprojekt:
Die "School of Nations" in Puerto Galera auf den Philippinen

braucht Ihre Hilfe

von Dipl.-Kfm. Georg Wengert, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Singen
und der Redaktion ZSteu
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zige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt!“
Wir möchten unseren Freunden dabei helfen,
ihr Glück zu verdoppeln oder vervielfachen.
Das ist eigentlich der tiefere Sinn unserer Akti-
vitäten auf den Philippinen. Wer einmal in
die ehrlichen, aufrichtigen und wie Sterne
leuchtenden Augen dieser armen Kinder ge-
schaut hat, hat für immer das Bedürfnis, ihnen
zu helfen. An diesem schönen Gefühl möchten
wir alle unsere Freunde als Gemeinschafts-
erlebnis teilhaben lassen. Es ist unser großes
Ziel, 100 000 US $ oder wenn es geht, sogar

mehr, einzusammeln. Wenn wir an der Börse
Geld verlieren, wie derzeit vielfach geschehen,
ist es weg, ohne Wenn und Aber. Wenn in
unserem Philippinen-Schul-Projekt ein paar
Tausend Euro weg sind, haben wir mindestens
ein gutes Gewissen und es muss uns nicht leid
tun, weil es den besten Zweck erfüllt, anderen
Menschen in Not zu helfen.

Nach unserer Überzeugung helfen wir die-
sen Menschen am besten, indem wir sie leh-
ren, sich selbst zu helfen: das geht aber nur,
indem man auch in ländlichen und abge-
legenen Gegenden Schulen baut. Eine gute
Schulbildung der Kinder ist die allerwich-
tigste Grundlage für die mittel- und langfristige
Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse. Nur mit
einer ordentlichen Schulerziehung können
diese armen Menschen ihr Leben selbst in die
Hand nehmen, damit auch sie sich irgend wann
ihr Recht auf ein menschenwürdiges Dasein
erfüllen können. „It is more important, to
teach them how to catch the fish, than to give
them money, to buy the fish“, ist die Philo-
sophie der Schuleigentümer Cheryl & John
Nepomuceno-Kim.

Wir wissen, dass Sie zu den weltoffenen,
verständnisvollen und gerechten Menschen
gehören, die ihre Augen nicht verschließen
und auch nicht einfach wegschauen, wenn sie
die grausame Armut und die schlimmen Unge-

rechtigkeiten auf dieser Welt sehen. Mit Ihrem
Beitrag zeigen Sie, dass Sie die bittere Armut
dieser Menschen nicht kalt lässt und dass Sie
ein wirklich großes Herz haben. Ihr persön-
liches Glück kommt u.a. auch daher, weil Sie
Ihre Mitmenschen an Ihrem Glück teilhaben
lassen.

Es würde uns sehr freuen, wenn wir Sie
zum „Mitmachen“ bewegen können. Alle Ihre
Beiträge werden auf dem von uns eigens dafür
eingerichteten „Sonderkonto“ gesammelt:

Dresdner Bank Konstanz Konto-Nr. 580983600/
BLZ 69280035 / Empfänger: Wengert AG /
Betreff „School of the Nations/Philippines“. 

Als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und
Rechtsanwälte haben wir einen Berufseid ab-
gelegt: Wir garantieren persönlich, dass jeder

Euro, der auf dem Konto eingeht, umgehend
und direkt an die Schule übergeben wird.

Wir danken Ihnen schon im voraus und
von ganzem Herzen im Namen dieser armen
Menschen vor Ort auf den Philippinen: Ein
herzliches „Vergelt’s Gott“.

Schöne Weihnachtsgrüße,
Ihr Georg Wengert

PS: Da Ihre Beteiligung an diesem guten Zweck
von Herzen kommt, kann sie dieselbe Wirkung
haben, wie eine „Absolution“! Leider können
wir dafür aber keine steuerliche Spenden-
bescheinigung liefern.
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Bundesfinanzhof – Alle veröffentlichten Entscheidungen – Ungekürzte Originaltexte
Leitsätze aller BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 10.12.2008:

20.11.2007 I R 85/05 EStG / AO
Bestätigung der Rechtsprechung zum Dividendenstripping – Wirtschaftliches Eigentum –  
§ 50c EStG als Spezialregelung zu § 42 AO
Die Entscheidung ist nachträglich zur Veröffentlichung bestimmt worden.
Der Senat hält an seiner Rechtsprechung zum sog. Dividendenstripping fest (Bestätigung 
des Senatsurteils vom 15. Dezember 1999 I R 29/97, BFHE 190, 446, BStBl II 2000, 527).

Originaltext: R-1099

14.07.2008 VIII B 176/07 AO / FGO / ZPO
Festsetzungsverjährung von Nachzahlungszinsen gemäß § 233a AO – Verhältnis von 
Einkommensteuerbescheid und Zinsbescheid – „Bereinigung“ früherer Auswertungs-
fehler bei einer Änderung nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO – Zinskorrektur nach 
§ 233a Abs. 5 AO – Verbindung von Steuerfestsetzung und Zinsfestsetzung – Zurück-
verweisung an das Finanzgericht im Beschwerdeverfahren betreffend die Aussetzung 
der Vollziehung
Die Entscheidung ist nachträglich zur Veröffentlichung bestimmt worden.
1. Es ist nicht ernstlich zweifelhaft, dass bei einer wiederholten Änderung der Steuerfest-
setzung die Festsetzungsfrist für den gesamten Anspruch des Steuergläubigers auf Nach-
zahlungszinsen nicht abläuft, solange noch eine, wenn auch nur punktuell wirkende 
Änderung der Steuerfestsetzung zulässig ist. Teile des Zinsanspruchs unterliegen daher 
keiner gesonderten Teilverjährung.
2. Eine Zurückverweisung an das FG ist auch im Beschwerdeverfahren betreffend die AdV 
zulässig. Originaltext: R-1100

19.08.2008 IX R 39/07 EStG
Prüfung der Einkünfteerzielungsabsicht bei Ferienwohnungen, wenn ortsübliche 
Vermietungszeiten nicht festgestellt werden können – Begriffe „Ortsüblich“ und „Ort“ –  
Feststellungslast für die ortsüblichen Vermietungszeiten
Wird eine Ferienwohnung nicht durchweg im ganzen Jahr an wechselnde Feriengäste ver-
mietet und können ortsübliche Vermietungszeiten nicht festgestellt werden, ist ihr 
Vermieten mit einer auf Dauer ausgerichteten Vermietungstätigkeit nicht vergleichbar, 
so dass die Einkünfteerzielungsabsicht durch eine Prognose überprüft werden muss (
Fortentwicklung des BFH-Urteils vom 26. Oktober 2004 IX R 57/02, ZSteu 2005, R-144, 
BFHE 208, 151, BStBl II 2005, 388). Originaltext: R-1104
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In einem finanzgerichtlichen Verfahren ergangene und rechtskräftig gewordene Entscheidungen binden nur die am Rechtsstreit Betei-
ligten und ihre Rechtsnachfolger (§ 110 Abs. 1 FGO). Durch eine Veröffentlichung von Urteilen bzw. Beschlüssen des Bundesfinanz-
hofs im BStBl Teil II werden aber die Finanzämter angewiesen, diese Entscheidungen auch in vergleichbaren Fällen anzuwenden.
Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben beschlossen, die folgenden neuen BFH-Entscheidungen im Bundes-
steuerblatt Teil II zu veröffentlichen und somit allgemein anzuwenden:
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11.08.08 IV R 54/05 31.05.07 Zusammenhang einer Bilanzänderung mit einer Bilanzberichtigung – Bescheinigung i.S. 
ZSteu 2007, R-776 des § 7d Abs. 2 Nr. 2 EStG als Grundlagenbescheid für die Sonderabschreibung 

04.08.08 IX R 18/06 02.04.08 Einbringen von Miteigentumsanteilen an Grundstücken in eine vermögensverwaltende 
ZSteu 2008, R-507 Personengesellschaft - Anschaffungsvorgang – Bemessung der Anschaffungskosten – 

Beendigung der Rechtsgemeinschaft der Miteigentümer

04.08.08 VIII R 73/05 08.04.08 Beteiligt sich eine Kapitalgesellschaft an einer Freiberufler-Personengesellschaft, so erzielt
ZSteu 2008, R-529 die Personengesellschaft insgesamt gewerbliche Einkünfte.

31.07.08 III R 9/05 24.01.08 Investitionszulagenbegünstigter Umbau eines Gebäudes zu einem Mietwohngebäude – 
ZSteu 2008, R-559 Gesetzesüberschrift zweitrangig für Gesetzesinterpretation

31.07.08 III R 23/06 25.01.07 Berücksichtigung von Kindern zwischen Ausbildungsende und Wehrdienst
ZSteu 2007, R-377

30.07.08 VIII R 1/07 26.02.08 Sinn und Zweck der auf zehn Jahre verlängerten Festsetzungsfrist nach § 169 Abs. 2 
ZSteu 2008, R-561 Satz 2 AO – Realisation von Erstattungsansprüchen – Anspruch des Fiskus auf eine Ab-

schlusszahlung – Anrechnungsverfügung als selbständiger Verwaltungsakt 

30.07.08 IV R 35/07 06.03.08 Keine Gewinnzurechnung nach § 15a Abs. 3 EStG, wenn bei Bestehen eines negativen 
ZSteu 2008, R-354 Kapitalkontos eine die Haftsumme übersteigende Pflichteinlage entnommen wird; insoweit

kommt es zum Wiederaufleben der nach § 15a Abs. 1 Satz 2 EStG zu berücksichtigenden 
Außenhaftung

30.07.08 I R 44/07 13.02.08 Nachholverbot für Pensionsrückstellungen – Grundsatz des formellen Bilanzzusammen-
ZSteu 2008, R-521 hangs – Passivierungspflicht für sog. Neuzusagen – Nachholverbot des § 6a Abs. 4 Satz 1 

EStG kann nicht auch auf die Aktivierung von Ansprüchen aus den Rückdeckungsversiche-
rungen übertragen werden

28.07.08 V R 42/05 24.01.08 Umsatzsteuerbefreite Lieferung von Gebäuden oder Gebäudeteilen vor dem Erstbezug – 
ZSteu 2008, R-425 Einheitlichkeit der Leistung – Wertsteigernde Zusatzleistungen – Vergütungen für nach

träglich vereinbarte Sonderwünsche als Teil der grunderwerbsteuerlichen Gegenleistung

28.07.08 VII R 13/07 01.04.08 Keine Eignungsprüfung für in der Steuerberaterprüfung endgültig gescheiterte deutsche 
ZSteu 2008, R-566 Hochschulabsolventen
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